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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3475/80 DER KOMMISSION
vom 30. Dezember 1980

zur Änderung verschiedener Verordnungen im Zucker- und im Isoglukosesektor infolge des
Beitritts Griechenlands

a ) Artikel 16 Absätze 3 und 4 werden durch folgenden
Absatz 3 ersetzt :

„(3 ) Die in dieser Verordnung festgelegten Zeit
grenzen entsprechen der belgischen Zeit."

b ) Die Worte „(μετουσιωμένη] ^ζάχαρη ' werden Artikel
25 Absatz 1 hinzugefügt .

Artikel 2

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN -

^stützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
^stützt auf die Akte über den Beitritt Griechenlands,
'^besondere auf Artikel 146 ,

ln Erwägung nachstehender Gründe :
^eGemäß Artikel 22 der Akte sind verschiedene Verord
nungen über Zucker und Isoglukpse gemäß den Richtli
nien hinauslen des Anhangs II der Akte angepaßt worden . Darüber
. ^aus müssen Anpassungen bei Verordnungen, die nicht
111 der Akte oder ihren Anhängen genannt worden sind,
in Übereinstimmung mit Artikel 146 der Akte vorge
kommen werden . Diese Anpassungen beziehen sich le
diglich auf sprachliche Zusätze und Fristen in folgenden
erordnungen :
Verordnung (EWG) Nr. 100/72 der Kommission
vom 14 . Januar 1972 zur Festlegung der Durchfüh
rungsbestimmungen für die Denaturierung von Zuk
ker zu Futterzwecken ('), geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 2847/72 ( 2),
^ Verordnung (EWG) Nr. 2782/76 der Kommission

vom 17 . November 1976 über Durchführungsbe
stimmungen für die Einfuhr von Präferenzzucker ( 3 ),
Verordnung (EWG) Nr. 2990/76 der Kommission
vom 9 . Dezember 1976 über besondere Durchfüh
rungsvorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen
fiir Zucker ( 4 ), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr . 1367/78 ( 5 ),

Verordnung (EWG) Nr . 1470/77 der Kommission
vvom 30 . Juni 1977 über besondere Durchführungs
bestimmungen für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für
^Isoglukose und zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 193 /75 ( 6), geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1630/79 ( 7 ) -

Die Verordnung (EWG) Nr. 2782/76 wird wie folgt
geändert :

a ) Die Worte „ ' Eφαρμογή τού> κανονισμού (EOK)
άριθ . 2782 /76" werden dem ersten Unterabsatz des
ersten Gedankenstrichs von Artikel 6 Absatz 1 hin
zugefügt .

b ) Die Worte „ 'Έφαρμογή] τού κavoviσμoύ (EOK)
agi0 . 2782 /76" werden dem ersten Gedankenstrich
des zweiten Unterabsatzes von Artikel 7 Absatz 2
hinzugefügt .

Artikel 3

Die Verordnung (EWG) Nr. 2990/76 wird wie folgt
geändert :

a ) Die Worte „κανονισμός διαγωνισμού (EOK)
αριθ . . . (EE άριθ . . . . της . . .) προθεσμία παρου
σιάσεως των προσφορών έκπνέουσα τήν . . ." wer
den Artikel 2 Absatz 2 hinzugefügt ;

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

b ) die Worte „ έφαρμοζόμενο injjoc έπιστροφñς;: . . ."
werden dem ersten Unterabsatz von Artikel 2 Ab
satz 3 hinzugefügt ;

c ) die Worte „ έφαρμοζόμενο ύΨος eiocpogag κατά τήv
έξαγωγή]: ..." werden dem letzten Unterabsatz von
Artikel 2 Absatz 3 hinzugefügt ;

Artikel 1

dele Verordnung (EWG) Nr. 100/72 wird wie folgt geän
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d) die Worte ,, πρός εξαγωγή σύμφωνα με τό άρθρο 26
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
3330 /74" werden dem ersten Unterabsatz von
Artikel 3 Absatz 1 hinzugefügt ;

e ) die Worte ,,πρός εξαγωγή χωρίς επιστροφή ή
εισφορά ' πιστοποιητικό ισχύον εις : . . . (Κράτος
μέλος)" werden dem letzten Unterabsatz von
Artikel 3 Absatz 1 hinzugefügt ;
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f) die Worte ,, προτιμησιακή ζάχαρη (κανονισμός
(EOK) άριθ . 2782 /76)" werden dem ersten Gedan
kenstrich von Artikel 6 hinzugefügt ;

a ) Die Worte ,,πρός εξαγωγή σύμφωνα μέ τό άρθρο 9
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
1111 /77" werden Artikel 5a Absatz 1 hinzugefügt

b ) die Worte ,,πρός εξαγωγή χωρίς επιστροφή πιπισto
ποιητικό ισχύον εις . . . . ( Κράτος μέλος)", werden1
dem zweiten Unterabsatz von Artikel 5 a Absatz 2 hl11
zugefügt .

g ) die Worte „EX/ IM , άρθρο 25 , οδηγίας ενεργητικής
τελειοποιήσεως ' πιστοποιητικό ισχύον εις . . .
(Κράτος μέλος εκδόσεως)" werden dem letzten
Unterabsatz von Artikel 10 Absatz 2 hinzugefügt .

Artikel 4
Artikel 5

Die Verordnung (EWG) Nr . 1470/77 wird wie folgt
geändert : Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1981 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel , den 30 . Dezember 1980

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident


